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Ver 0 rdnun g. ' ^ -
<Den Vollzug der neuen - MaasOrdnung , insbesondere die Anschaffung 'der Privatmaaße^

. . . - und Gewichte betreffend . ) --
"

Indem man im Anschluß die von dem großherzogl . hochpreißl. Ministerium des .Innern erlasseneallgemeine .Verfügung vom 10. -Äug . d. I . - Nro . 8440 . bekannt macht , werden sämmtliche' Aemtek derKreise zugleich angewiesen , hienach , soweit sie ihren Wirkungskreis betrift , unverzüglich einzuschreitc»?und seiner Zeit hieher zu berichten. ^Insbesondere ' fordert man dieselben auf
" ' '

7 -7 '" - ' ^ '
all I . die in ihrem Bezirke befindlichenFabrikanten und Gewerbsleute welche Maaßd und Gewichteverfertigen , auf die Bekanntmachung durch die Stadt - und Ortsvorstände geeignet aufmerksam zu ma¬chen, ihnen die '

Einsicht. dieses
'
Wochenblattes zu verschaffen , und sie zu veranlassen , die Verkaufs -Preisemöglichst billig "

zu setzen mid^ entweder selbst durch die öffentlichen Blätter zur Kenntniß des Publikumszu bringen , oder solches durch das Amt. zu bewirken; zugleich wird den Aemtern überlassen , den hiezu .geeigneten Eisenwerksbesitzern und Fabrikanten ihres Bezirkes , welche die messingenen 'Emsätzgcwichte zi,festen billigen"
Preisen abzugeben sich erbieten , die Eichung der aus ihren Gießereien MlsZehcnd'cck Ge-wichtenin der vorgeschriebenen Art zu gestatten. .

"
^117 haben die Acmter .auf angemessene Herabsetzung der Lokal - Taxe der gemeinen Ellen )'

Klafterund Marchruthenstäbc hinzuwirken , auch nachdem die Eichämter mit ten erforderlichen Requisiten ver¬sehen seyn werden , die Zeit , binnen welcher eine Vergütung der Eichgebühren statt findet, '
Öffentlich be¬kannt zu machen und die Eiscnwerksbesitzer und Eichämter nach allem Vorgeschriebenen gehörig zu ver¬ständigen , wegen der Theilung der Eichgebühren zwischen den Eichern und den Gemeindekaffen Bestim¬mung zu treffen , auch die Stadträthe ' der Eichstätren seiner Zeit zur Vorlage .

'
der Gebührenregister an dasAmt , das sie sodann hieher zur Dekretur vorlegen wird , anzuweisen und etwaiZe .

' weitere zweckdienlicheVerfügungen zurBeseitigungber
'
b.ei diesen Anordnungen sich -ergebenden Schwierigkeiten dem Kreisdirec -torium , Vorzüschlagen. >. - - > , . . .7 . r ^ ^ ...<

-7 > 7 z 7 '
- sck ILI . ist für weiters geeitzneteVekanntmachung über die Zurichtung alter Maaße und Gewichte aufueucs in der vorgeschriebenen Art 'zu sorgen. < - - '

^Durlach und Offenburg , den 4. Sept .- 1829.
' ' Di e D i rectoren .

des Murg - und Pfinz - . / und Kinzigkreises. "
- Kirn . Frhr . v . Sensburg . -

. - 7 - - - 7
'

^ vät . Müller . .
, I - Sammtlrchen . KrelSdirectorien w ird 7 er öffne t7 . ^ 7.. .Die Anschaffung der Privatmaaße und Gewichte bleibt zwar lediglich der -freien Coneurenz der 'Fa¬brikanten und anderer^Gewerbsleute überlasten , allein dabei können die ^öffentliches^Behörderr dennochdurch angemessene Einschrejtungen zur Beförderung der Sache im Interesse ' des Pübliküms 'eEine wesentiiche ^Erleichtrruna findet dasselbe bereits in der llebernahme Her Eichkosten für die neuenPrivatmaaße und Gewichte/fwelche bis zu einem gewissen Termine ängeschckfft und zum ZweÄ ^desWer -kehr - Gebrauches «geeicht werden .-,.

-
. 7 .7 - ' -^ 77 , > ' 77 ^ ^ 7 . 7 7 - - . ^ 7 -7. 9 . ° ^

- Diese Verfügung bezweckt vorzüglich die zwanglose Einführung der neuen Formen in den Verkehr ,vorzugsweise vor dem Fortgebrauch der alten Maaße und Gewichte nach deren Zurichtung
'
auf neues, '

soweit dieselben nach den bestehenden Vorschriften zuläßig erscheint. ^ - '



^ Meöer . die Art. der Einwirkung her Kreisöirectorien zür -Beförderung ' der Anschaffung dev Privat -
,.m ^äM ,

'
so wie übek^ den Vollzug der höchsten Verfügung wegdn Uebernahme dev .Eichkosten für die

neuen Maaße und Gewichte, und . über die Eichung der alten Maaße -und Gewichte äuf neues, werden
/ dcrn Kreisdirectorkum^folgende Vorschriften und nähere Erläuterungen ertheilt : ^

chch
'l . Es fst dafür zu sorgen , daß sich Fabrikanten nndGewerbsleute , - welche Maaße oder Gewichte

verfertigen - und ihre Commissionäre die neuen Maaße und Gewichte um -billige Preise zu. verkaufen
erbieten,chunv daß die Preise so wie die Namen der GewerbsleuteP bei denen die Neuen Magße und
Gewichte in den Städten der Eiche - ' und Amtsbezirke zu haben sind/öffentlich bekannt gemacht werden .

" Das Herrschaftliche -Eisenwerk Albbruck wird jedenfalls - solche feste Preise , halten ; allein da nicht je»
der Einzelne in jenen Landesgegenden , welche dem Absätze der ^Gewichte jener Factorie gelegen sind ,
Gch unmittelbar an dieselbe wenden kann oder will , so ist -darauf zu Petzen , daß die Eisenhändler an¬
gemessene Ablicfcrungspreise setzen . . / . * ' l L.

In den von depcherrschaftlichen . Eisenwerken entlegenen Gegenden ist auf .. gleiche Weise zu bewir¬
ken , daß die , die Lieferung der Eichgewichte übernehmenden Privateisenwerke , feste , zur öffentlichen
Kenntniß zu bringende Preise halten , und ganze Pyramiden sowohl als wie die ' einzelnen Stücke al-
lcnvärts/billig zu haben ' sind . -

'

. - - Da die Anschaffung der neuen eisernen 6 eckigen Phramidalgewichte nach den in den Eichgewich¬
ten gegebenen Fdrmen in den vPrgeschlagenen Abstufungen

' von Än Viertel ; ein halb , 4 , 2 , 3 , 4 , 5 ,
10, 25 , 50 und - 160 durch den Verkauf der alten für bas Publikum wesentlich , erleichtert wird , so ist
zugleich' dafür , zu sorgen , daß die Preise , um welche die Verkäufer das alte Eisen abnehmen ., bc .
kanyt . gemacht , werden. . ä - A ^ - -

f .̂ /M ^ .ÄeseS: känn,HoraUSsichÜrch um so weniger Änstände finden , als bereits derartige -Änerbictun -

rawlide von 100 drei Viertels Pfund » kaust, die
'
Preise .zugleich

'
Stückweise

'
zu bestimmen sind , und daß

die Preise ganzer Ecutnersieine bedeutend wohlfeiler als . die Preise jener 100/drei Viertels Pfund hal¬
tenden gestückten

'
Ppramiden gestellt werden können. D . V

-' Daß durch gleiche Mittel ' die Anschaffung der messingenen Einsatzgewichte in Sch allen form er¬
leichtert werde'

, darf man aus . vorliegenden Anerbietungen schließen - in welcher Beziehung , bemerkt
- wird, "

daß -schon ftüher Glockengießer Münchenberger bei St . Blasien sich erboten hat , das bis aus
.ein „halb,Quentchen getheilte justirte Pfund zu 1 si. 20 kr. zu liefern , und »dagegen das alte Messing
zu 28 ckr.> si6r -

^ Pfund anzunehmcn . Wie den Eisenwerken , kann den Fabrikanten , welche
' die mefsin -

'' genx< Einsatzgewlchte zu festen
'
billigen Preisen .abzugeben -sich erbieten , die Eichung der aus ihren

^ Gießereien " ausgehenden Gewichte durch - verpflichtete
'
.Eicher -

'nr^Ler Mrt gestattet werden / daß sie sich
- statt der .Nummer der Eichstätte , eines Fabrikzeichens oder Namenstewpels zu ' bedienen haben , wovon

ein Abdruck an die Eichftätte des Bezirkes abzugeben ist , und wodurch' die , . von ihnen ausgehenden
Gewichte kefl" " ' ^ ^
ten -Termine
dann um . '
kanten^zu

.
-durchPhre - . . . . . . .. .
vom -Lbereichamte gestrüstcn . und bezeichnetew Müttergewichten Perfthen müssen .

« Etwaige Bestrebungen des Eigennutzes - diese allgemeine Landesmaasregel zu ungebührlichen Ge-
. winnstey/zu benutzen / wird .den - Äemtern nicht schwer fallen zuHegegnen , indem . in jeder . Stadt ohne

Zweifel Gewcrbsleute gefunden werden , welche ' in - einem solchen Falle , wenn auch der Verkauf der
Gewichte/nicht zu ihren gewöhnlichen Berufsgeschäften gehört/ - zur Beförderung des gemeinnützigen
Zweckeösdie Nachfrage des Publikums nach diesen Bedürfnissen - um billige Preise zu . Lefriedigcn bereit

' sind. - - - - - --
' '

II . Was dje '-auf die Staatskassen zu übernchincnde Eichgebühren betrsst , so »st
. 1) zu bemerken,/daß für die gemeinen Ellen , Klasterstäbe und Marchruchstäbe , da dieselben nach

"
bestehenden Lokal - Taxen verkauft zu werden Pflegen , .- keine Eichgebühren festgesetzt sind . - Es kann da-

" her lrücksichtlich dieser Maaße auch von einer Vergütung aus der . Staatskasse keine Rede seyn . Ellen
und Maaßstäbe ,

"
welche von Künstlern verfertigt ' werden, ûnterliegen , da die Verfertiger für die Nich-



tiq ^ it der Eintheilung verantwortlich sind , keiner Prüfung Mrch . Litz - E : cher/P >ydern ' um der Abstcm/ -^
pelung,

"
wofür .nur -1 kr./zck ^entrichten .

"
iA-, -und wMber .elnesAbrechyung ' ; n Pflegen es sich rer Mühe

nicht lohnen würde . DagegeK ist dafür "zu sorgen ,
" daß für die ^erstmaliZe Anschaffung

'
der g e m einen

Ellen - , Klafter -,und March ruthenft a he die Lokal - Taxen auf einen den Fabrikationsprcis
angemessenen Betrag herabgesetzt werdett , wobei nicht unberücksichtigt zu lassen ist , daß die Preise brr
der Anfertigung einer größer » " Quantität solcher Maaße billiger gestellt werden können . ^

2) Eine Vergütung der Eichgebühren findet nur für neue eiserne Pyramidalgewichte und
neue messingene Einsatzgcwichte und neue hölzerne Maaße , für sackfahigc Dinge
und für neue metallene Flüssigkeitsmaaße statt , welche bis zu dem in der Verordnung vom
14 . Juch d. I . Regierungsblatt AVI . vom 4 . August festgesetzten Termine zum Derkehrgebrauche an .
geschaft werden/

' also für neue Anschaffungen an eisernen Pyramidalgewichten und messingenen Cm -
saWewichten in sämmtlichen - Eichbezirken auf gleiche Weise bis zum 15 . * Februar künftigen/Jahres
und für die neuen Anschaffungen von metallenen Flüssigkeitsmaaßen und von hölzernen Maaßen für
sackfähige Dinge ( Fruchtmaaße ) in jedem Eichbezirke bis zum Ablauf von 6 Monaten vom Tage an
gerechnet , der , in dem Eichbezirke zum Beginnen der Eichgeschäste festgesetzt , und öffentlich ? bekannt
gemacht wird . ' Diese Bekanntmachung ist von den Bezirksämtern zu erlassen , so tvie das Eichamt des
Bezirkes mit den erforderlichen Requisiten , d. i . dem Eichapparate versehen ist. ^ ^ ?

^ -3) Da den herrschaftlichen Eisenwerken , so wie den Privateifemverken , welche sich mit der Anfer¬
tigung der neuen Gewichte befassen , gestattet .ist, die von ihnen ausgehenden Gewichte selbst zu wichen,
so werden die Vergütungen theils an jene Werke , theils an die Eichstätten nach folgenden nähern Be¬
stimmungen geleistet . , ^

'' '

- 4) Die . Eisenwerke haben über : die, ' sotvohl von ihren Commissionären als von einzelnen Personen
eingehenden und effectuirten Bestellungen , ämterweise abgetheilte Register zu halten . ° '

, Ihre Commissionäre führen ' ein gleiches Register Wer den . Empfang , so wie ein Abgabs resp .
Verkaufs - Journal , sin welches sie Namen und Wohnort der Personen , an '

welche sie die bestellten Ge¬
wichte abgeben oder "

unbestellte verkaufen , die Gattung der Gewichtstücke und die dafür zu berechnende
Eichgebühr ( in einer hiezu bestimmten Colonne ) getreulich

"
eintragen .' Der Eintrag ist von dem Em¬

pfänger oder dessen Beauftragten zu unterzeichnen,
' oder ^mit einem Verlagzettel oder schein zu . belcgen .

Es wird dabei vorausgesetzt , , dass die Eisenwerke auch die . unmittelbar rrn sie. gelangenden Bestel¬
lungen durch ihre Commissionäre effectuiren lassen . '

^
» Beim Ablauf des Tcrmincs werden diese Register

"
und Verzeichnisse geschlossen und die bei den

Commissionaren etwa noch fiorräthigen Stücke,bemerkt . 7 ^ ""

< Nach Ablauf des Tcrmines legen auch die Eisenwerke die Register über ihre Versendungen in die
einzelnen Kreise den betreffenden Direktoren vor , welche zugleich sammtliche Register und Verzeichnisse
der Commissionäre durch die Aemter . zu erheben , und sodann den Betrag der Eichgebühren nach er¬
folgter Vergleichung und Prüfung derDorlagen unter der Rubrik : wegen Einführung des neuen Maaßes
und Gewichtes , Eichgebühren - Vergütung — zu dekretiren haben . - -

! Die Vergütung wird für die an die , Abgabs - oder Verkaufs - Register eingetragene Quantität Ge¬
wichte '

geleistet , welche unter Hinzuschlagung der am Schlüffe .des Termines , bei den einzelnen Com -
missionaren noch , vorrathigen Stücken der Hauptsumme der Versendungs - Register der Eisenwerke gleich
kommen muß ^ ' - w

'
/

"
?

'
Von den etwaigen Vorrathen bei den Eisenwerken und ihren Commissionären aber wird keine Eich¬

gebühr vergütet , weil die spätern Käufer dieselben ^ zu tragen haben .
'

> Dcr - Beträg der Vergütung wird von jedem Kreisdirectorium ftrden eontrolirten Absatz in sämmtlichen
Aemtern des Kreises aüf die Amtskaffe , an dessen Sitze ( von dem Directorium des Murg - und Pfinz -
kreises auf die Amtskasse Karlsruhe , vom Kinzigkreise , auf die Amtskasse Dffenburg ) angewiesen .

- Alles Vorstehende findet seine Anwendung auch auf die Vergütung der Eichgebühr von . messingenen
Einsatzgewichten an diejenigen Fabrikanten , welche ermächtiget werden die von ihnen ausgehenden Ein -
fatzgewichte selbst eichen zu lassen. ' . . . > - .

'

Was . die Vergütung für die neuen Maaße und Gewichte betrist , welche bei den EichaMternHcprüst
und geeicht werden , so hat bei jedem Eichamts jeder Eicher über '

seine täglichen Eichgeschaften ein Jour¬
nal zu führen , in das et die geeichte Stücke / Namen und Wohnort der Personen , an welche die geeig¬
neten Gegenstände abgegeben,werden , und die davon fallenden Eichgebühren einzutragen hat . ' Die Ein¬
träge sind von den Eigenthümern der geeichnetcn "

Gegenstände oder deren Beauftragten zu .Unterzeichnen
oder durch einen besonder » Schein zu belegen . . - *



^ >a bis Eichgebühren '
zwischen öem Eicher und der Commune , welche . die Eichmaaß und Geräth -

schaftcn , die für die Eichgeschäste benutzt wcrdm , . anzuschaffen
'

und zu Unterhalten hat,
'

nach der Maaß -
ördnung theilbar sind ; ' so ist der Antheil der Gcmeindskqsse -( und

'
zwar für die Zeit der ersten Einfüh¬

rung mit Umgehung einer fixen Summe ) in einer QÜr
'
vte der chür theilbar erklärten Gebühren z. B . in

ein Zehnte/ , ein Zwölftel zu bestimmen . .̂ ' ' ^ ^
^ ch.

In der Betrachtung jedoch , daß die Gebühren mäßig bestimmt sind , und keine Veranlassung zu
einem übereilten ungenauen Verfahren gegeben werden , darf , ist die Belohnung der - Eicher nicht zu
Ungebühr zu verkümmern . Bei der Verschiedenheit des Arbeitslohnes kann aber hierüber keine allge¬
meine Bestimmung gegeben werden , sondern ist für jede Eichstätte , nach Vernehmung der Eicher nach
Billigkeit das Nvthige festzusetzen . ^ ^

Nach Abfluß der für die Uebernah
'
me der Eichkostcn auf die ^Staatskasse bestimmten Fristen , sind

diDNcgister zu schließen, - Und von dem Magistrate der Eichstätte , dem Amte und von diesem dem
Kreisdirectorium vorzulegen , welches den — für . jede Eichstätte berechneten Betrag unter der oben an¬
gegebenen Rubrik aüf die Amtskasse ? zur Auszahlung an die betreffende Gemeindskaffe zu dekretiren hat .
Die Eicher erhaltem sodann die ihnen zukommende Vergütung von der , Gemeindskasse . ^ .

Da manche EiiHer nicht in der Lage sind , ihren Verdienst bei länger andauernden Eichgeschaften
zu entbehren , so sollen denselben -auf ihr Ansuchen und auf den Bericht der Stadträthe über das nach
den einzusehenden Registern ihnen zukommende Guthaben , Vorschüsse darauf von dem Amte auf die
GemeindSkaffe ^ Ängewiesen werden , worüber nach erfolgter Kreisdierctorial - Dckretur gehörige Abrech¬
nung zu pflegen ist. ' .

5) Den Kreisdirectorien bleibt überlassen , zur Beseitigung der Schwierigkeiten , die sich bei dem
Vollzug vbiger Verordnungen ergeben können , die zweckdienlichen anderweitigen Verfügungen zu tref¬
fen , insbesondere rücksichtlich der Controlle nach Verschiedenheit , der Umstände ^, diejenigen Maasregeln
zu ergreifen , die ohne , große , ausser Verhältnis mit ' dem Zweck stehende Weitläufigkeit , eine beruhigende
Sicherheit gewähren . 'Was

'

- > b ) Die Eichung der hölzernen Flüssigkeits - Gefäße jeder Art betrist , so findet hicfür . in keinem
Falle eine Vergütung statt . , .

III . In Ansehung der alten Maaße und Gewichte überhaupt ist nun zwar ' '< -
1) deren Zurichtung auf neues , in soferne dieselbe mit den ' Bestimmungen der Maaßorbnung über

die Dimensions - Verhältnisse u . s. w . vereinbarlich ist , gestattet ; allein die Kosten dieser Zurichtung ,
so wie die Eichgebühren sind von dem,Eigentümern zu tragen .'

Da die Eichgebühren für die neuen Gewichte vom Staate übernommen , die Kosten des Materials
der kleinen eisernen Gewichte ganz unbedeutend ' sind , und ihre Abänderung auf eine der Förderungen
demMaasordnung und der Instructionen , auch abgesehen von der Form , in Beziehung auf die übri¬
gen Vorschriften theils sehr schwer , theilS unmöglich fällt , so ist zu erwarten , daß dieselben aus dem
Verkehr verschwinden . ' ^ . . - . -

" ' "
Auch die Anschaffung der größer « Ppramrdalstücke erscheint durch die Uebernahme der Eichgebühren

und durch die Verwertung des Eisens der alten Gewichtsteine so sehr erleichtert , das sie in Verglei¬
chung mit den Kosten der Abänderung der

* alten Gewichte , größtenteils den Vorzug erhalten wird .
Für den Fall aber : ' - ' ' '

2) Daß die Abgleichung der alten größern Gewichtstücke auf neues verlangt wird , kann dieselbe
bis zu dem Termine , wo,in dem Bezirke das neue Gewicht in Gebrauch tritt , unter der aus den be¬
stehenden Vorschriften abfiießenden Bedingung statt

'
finden :

s ) daß die Eichung auf eine ganze Pfundzahl erfolge ,' b ) daß die Gewichte keine trennbaren Anhängsel ausser dem Ringe erhalten , und daher entweder
durch Bleieinguß oder nach Ablößüng des ' alten Ringes durch einen neuern stärkernoder .sschwä-
chern Ring auf die geeignete Pfundzahl gebracht und . . ^

e) diese Pfundzahl auf dem Gewichtstück bemerkt sepn muss, daher entweder Las Gewichtstück gerade
auf die Pfundzahl , womit es schon bezeichnet ist , geeicht , oder die neue Pfundzahl , auf dem
Stein oder dessen Ringe deutlich bemerkt werde . s - ,

'
- Diese Bestimmungen über die Zulässigkeit der Abgleichung alter Gewichte auf neues , finden nur

ihre Anwendung auf solche Gewichte, -
^ welche nach dem im Bezirke bestandenen alten Gewicht bereits

geeicht und als gesetzliches Gewicht im Gebrauche waren . ^ . . .3) Daß die für dem Salzveekaitf bereits angeschafften auf das neue Gewicht geeichten Gewichte



ferrOrhin gebraucht , werben dürfen / versteht sich^von selbst ; in Zukupst sollen aber keine andern eiser^A
tien tÄkmifsiti» .vnn k»»v n »v^ » t <s,4-r «>l4enen Form verfertkat und H - r -lss 'jÄerden . 5

' '̂L-^ .v
" - ' ^

norma. mäßigen Dimensionen. nicht starker abweichen , als die Instruction für das Eichen der Privat-
maafie gestattet.

^
^ ^ ^ ^

Die in jener Instruction
' enthaltenen Belehrungen setzen die Eicher in den Stand mittelst der bloßen

Untersuchung der Höhe und Weite der alten Gefäße durch ein Längenmaaß die 'Züläßigkeit einer Abän¬
derung auf neues sogleich zu erkennen. Eine weitere Toleranz als in den Instructionen für die Ab¬
weichung von . der normalmaßigen Höhe und Weite der Gefäße bestimmt wurde / findet

' bei allen für
bendöffentlichen Verkehr , bestimmten Maaßgcfäßen auf öffentlichen Kornmärkten, bei Frucht - und Mchl-
hanolern , bei Wirthen und Reccpturen rc . nicht statt . . .

' Wenn dagegen Private ihre zu ihrem Gebrauche bestimmten Fruchtgefäße auf das neue eichen las¬
sen wollen ? sollen die Eicher ermächtiget werden , solche alten Gefäße auf neues zu eichen, wenn auch
darnach die Abweichung der Dimensionen von der normalmäßigen um 1 — 2 Linien die instructivns -
mäßige Toleranz übersteigen sollte.

' '
. . /A /

> . -
"

, . . . -
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Obrigkeitliche BekanntmachMgem
Vieh - und Krämcrmarkt .

Der hiesige Simon und Juda Markt , wird dieses
Jahr wieder auf den"

Tag Simon und Juda , näm¬
lich am Mittwoch , den 28, Oktober d§ I . , der Vieh¬
markt aber, den Tag vorher als den rAejnsckem ab -
gchalten ; welches hiemit zur Kenntniß gebracht wird . ^

Du '
rlach , an/rr . September 1829 .

Bürgermeister - Amt.
Dumberth .

Gasthaus - Versteigerung.
Das dem Ludwig Ru nge gehörigeGasthaus zum König

von Preußen in Fraueualb , wird Donnerstag den 29 . d. M .
VormjttagLioUhr im Epecutionstvegs öffentlich versteigert .

Dasselbe ist geräumig , in einem guten Zustande , enthält
viele Bequemlichkeitenu . kann durch seine schon vorhandene
Einrichtung mit - vielem Dortheile sowohl zur Branntwein¬
brennerei als auch zum Bicrbrauen benutzt werden .

Mit Keller, Speicher und Stallung ist es überflüssigVerse «
hen , und es gehorerfhiezu noch z i>2 Morgen Wiesen und

. 3 Küchcgärtep̂ ^ .Auswärtige Steigerer haben sich mit
amtlichen Zeugnissenüber hinlängliches Vermögen auszu -
weisen. - > / - > ' > ,

Ettlingen , den b . Okt. izrg . . ^
Großherzvgliches Amtörevisorat.

" ^
j

a . Ä. - -
- Cr am er.

Privat
'

- Nachrichten .
Wasserdichte seidene Herren - Hüte.

Unterzeichneter macht einem hohen Ad e l wie einem
verehrungswürdigen Publikum seine ergebenste Anzeige
daß bei ihm alle Gattungen selbstverfertigte wasserdichte
seidene Herrcrihüte um sehr geringe Preise zu haben sind .

Duxlach , den rs . Oktober 1829 .
Friedrich

*
Fe lixj Hutmacher , wohnhaft in dev

Kronengqsse neben dem Gasthofe zur Sonne .

HÄn zeige und Empfehlung .
Da bei einem hohen Adel und verehrungswürdigen Pub¬

likum ich mir bis daher das Zutrauen mit meinen Filzhü¬
ten erworben Habe , so sehe ich mich veranlaßt , auch was¬
serdichte seidene Herrenhüte auf feinem Filz selbst zu ver¬
fertigen . Ich mache daher die ergebenste Anzeige , daß
dieselbe bei Unterzeichnetem zu verschiedenen Qualitäten
wie auch LoUvarhüte für Mädchen um billige Preise zu
haben sind . ,, . - . ,

'

Durlach, 'Len iZ . Oktober 1329 . .
Christoph Hochschild, - -

HutmaHer ; wohnhaft jn der kleinen Rappengaffir
neben dem Gasthaus zum Rappen .̂ ,

Logis - Veränderung . » .
Der Unterzeichnete hat die Ehre hiermit anzuzei

'gen ,
baß er seine. Wohnung bei Fr . Weissinger errichtet hat .
Während er für - das ihm bis jetzt geschenkte Zutrauen
dankt , bittet er auch ferner um geneigten Anspruch.

, .
' Krieg , Metzgermeister. -

Keller zu vermisthen . s , - 7
Be ! Herrn Oberbuxgermeister Dumberth dahier ist

ein verschlossener guter Weinkcller, ' mit r5 Fuder in Ei¬

sen gebundenen 7 Stück weingrünen Faß / auf mehrera



*Iahxe zu vermischen die allenfalsigen Liebhaber rönnen '
Gespräch zwischen einem Thierarzte und einem

den Keller . nebst den Fässern,,täglich beaugenscheinigen Mxandmann auf dem '. amp/ »--
, ind einen billigen Bestand , Äccord mit dem Eigenthümer ' l ^

anvnmnn , aus vemA - ege von Psorzherm

selbst abschließen . ^ -r ^ nach ^Durlach .

, x - Der Thierarzt wollte einen Aceord mit einem
Durlach , -( Kapitalzu verleihen .)

^
lln eiW . Fuhrmann zu Pforzheim im Adler abschließcn, um

Büraer in Durllich können gegen doppelten Verlag 8M -
^

.. — ^ ^ ^

L ? -? -u. ». w p „ c >. stgl -ch . ..,g -<- ch-n. 7 ' '
s

« D - -'"
7 ? dren

werden . Nähere Auskunft giebt der Handelsmann Ei - D »es horte cm Landmann der auch hier « ngekchrct
war , um seine Pferde zu füttern und einen Schop¬
pen zu trinken. . Er sagte zum Thierarzte : wenn
Ihnen mein Wagen recht ist, auf welchem ich Kraut

senlohr daselbst.

Bei Unterzeichnetem ist augekommcn und um 6 kr. zu
^ haben : Der beliebte und vrelgelcsene

Rhemlandische Hausfreund
auf dqs Jahr L 8 0 0.

Durlach , den 17. Oktober 132 ? . ,
DupS , Buchdr.

zu Markte gebracht^habe , so können Sie mit mir
fahren, es soll nichts

'
kostcn . Dem Thierarzte war

dies Anerbieten rechtendem er auch zu den vielen
' gehört , die viel zu thun ) abrr nur eine kleine Ein¬
nahme haben? MNterwegeö entspann sich folgendes
Gespräch : '

Landmann , Hr. Thierarzt glauben Sie nicht
baß das Wetter bald besser wird ? Ich habe, so wie

- noch viele Andere - auf einer Wiese mein OhmetgraS
gemähet Und kamt es. wegen dem fast beständigen
Regenwettcr nicht trocken bringen , so viel Mühe ich

Kirchenbuch - Auszüge .
. Copulirt . ? . . .

DeniZ . Okt. Joseph Ehrenfried Hochflettei « Bür «

ger und Metzgermeister , Sohn von weil. Gottlob Hoch«
'

. . . . ^ . . . -

fictter , Bürger und Metzgermeister und Dlagdalene geb. zm .r auch gebe und es schemt, als wenn es ganz ver.

Martin und Rosine Elisabeth « Betulins , Tochterwell. derben sollte doch bin ich noch froh, daß ich noch nicht

Franz Ulrich Betulius , Bürgers und Uhrenmachermri-

siers und Barbare Catharine geb . Banz . 7,.
. Geboren . ? .

Ten 27. Sept . Carl Friedrich — Vater : Herr Joseph
Ernst von Stockhorn , Kreisrath und Kammerjunker .

Den 3 . Okt. Dorothee -Christine — Vaters Wilhelm
Mannahle , Bürger und Weingärtner.

Den -». Ott. Margarethe Dorothee — Vater : Conrad
Kn ab , ein Maurer . , "

Den 4. Okt. - Johann — Vater : . Johann Christoph
Müller , Schutzbürger und Maurer .

" ^
? Den 4. Ott? Johann Carl — Mater : Johann Noah
Kiefer , Bürger und Weingärtner- ,

Den . 14 . Okt. Johann — Vater : Daniel Hauck ,
S ^utzbürger und Weingärtner. "

" ^ Gestorben . . . . .
Den 8. Okt. Friedrich Johann Jacob Erhard — Va¬

ter : weil. Johann . Meier , Bürger , und Tsglöhner.
Mt : 8 Monate 20 Tage. - ?

Den g . Pkt. Eve Catharine — Vater : Johann^Heirr -

rich Alb recht , Bürger und Weingärtner. Alt : 32 »
ro Monate 24 Tage. .

' ' - «
Den 14. Ott. Margarethe Elisabeths Mehr — Alt :

22 Jahre 7 Monate ' 5 Tage. Vater : Andreas Mehr ,
Bürger und Fuhrmann. . ? .

'
:

alle Wiesen gemähet habe , ob gleich das . Gras auf
denselben unter Wasser steht. '

»
*

Thierarz t." Ich kann zwar das Wetter nicht
mit Gewißheit zum Voraus sagen , allein es scheint
als ob eS noch nicht so bald besser werden wolle .

Landm . Das wäre für die Ohmet - Ernte ein
großes Unglück. . .> E > -

Th . Ja wohl, aber, nicht' nur für das Dhmet ,
sondern auch für ander? Gewächse die sich noch im
Felde befinden könnte Amachthellig werden .

Land m. Wenn aber das Ohmet so verdorben
nach Hause kommtwas ist damit anzufangen? ,

Th . Hier fst guter Rath theuer ; so viel kann
ich ihm aber sagen, daß es für die Thiere eine sehr
gefährliche . Sache ist , verdorben Ohmet zu füttern .

La n d m'tzn n . Was hat man dann davon zu
befürchten ? .- . . .. »

Thierarzt ? " Füttert man eine Zeitlang ein
Verdorben Futter, selbst wenn es Äuch mit gutem
vermischt oder abwechslungsweise ^gegeben wird , so
wird dadurch das ZahnfleiM verdorben ; die Thiere
haben keinen guten Appetit; das Wiederkauen ( Jdrk-

M
W

M
W

W
W

M



che» ) geht träge und langsam von
'
statten , es stellen

sich Verstopfung oder Durchfall , Blähungen , Bauch¬
weh , Verminderung der Milch oder gänzliches Ver¬

siegen derselben ein schlechte, wässerige , übclschme - '

ckende Milch , die nur wenig oder gar keinen Rahm
und Butter giebt . Die Thicre magern ab , die Haa¬
re streuben sich , das Athmen wird beschwerlich , ja ,
es können sogar Lungensäule oder andere bösartige
und seuchenhaste Krankheiten davon entstehen ; so
aucP Läuse», Krätze , Wassersucht und noch viele an¬
dere Ucbcl . — '

Land m. Was soll man dann mit einem sol¬
chen Futter anfangen ? . . .

LH . Man wird wohlthun , wenn man dasjenige
Ohmet , welches nicht ganz verdorben in die Scheune
kommt , von dem , welches durch die Nässe zu Grunde
gerichtet ist , besonders aufbewahrt . . Das weniger
Verdorbene kann , wenn es an anderem Futter fehlt ,
noch zum füttern verbessert werden . Das ganz -ver¬
dorbene aber kann man bloS zur Streuhe benutzen ;
aber auch dieses muß mit Vorsicht angcwcndet werden .

Land m . Wie kann man dann das schlecht ge¬
wordene Ohmet verbessern ? -

Th . Solches Futter wird an einen reinen , luf¬
tigen , trockenen Ort ausgcstreut , öfters aufgeschüt -
telt und gut gelüstet , nachher tüchtig mit dem Flc ,
gel geloschen , bis aller Staub , Schimmel und an¬
dere Unreinigkeiten davon abgesondert sind . Vor
dem Füttern kann man dieses gereinigte Ohmet mit
etwas Salzwasser besprengen und nebenher täglich
einmal 2 Loth von folgendem Pulver einem großen
Stück Vieh geben , kleinen giebt man weniger :

„ Nimm KalmuSwurzcl , Genzianwurzel , weise
Kreide von jedem 6 Loth , mache cs zu fei¬
nem Pulver . "

Landni . Was soll man dann mit dem ganz
verdorbenen Ohmet anfangen , wenn man es nicht
füttern darf ? -

Th . Ich glaube man wird cs am besten zur
Streuhe verwenden können , allein auch dieses muß
mit Vorsicht geschehen , wenn man nicht dadurch
schaden will . Das gapz verdorbene Ohmet , wenn
es eine Zcitlang auf dem ' Stock gelegen , ist schwarz¬
braun , schwärzlich , gelblich , röthlich bisweilen wie
in Kuchen zusammengcpapt , übelriechend , dumpfig ,

staubig , faulrch , schimmlich und unrein . . Bringt
man ens solches Ohmet als Streuhe in eiuen Sitass ,
so setzt sich der feine Staub aus demselbew . aus , die
Haut und wird eingcathmct . Cr greift » die Haut
und Lungen an , daher muß cS ebenfalls vor dem
Streuhcn gelüftet und gereimgct werden ; wodurch
auch der feine Dunst der in demselben enthalten ,
und der nicht nur Thiercn - sondern auch Menschen
gefährlich ist , davon gebracht wird . s Woraus sich
ergibt , .daß diese Reinigung nicht m der Nähe des
Stalles noch an den Wohnungen der Menschen vor¬
genommen werden darf . > ^ ch . ,

Landm .
'

Ich glaube , daß er ganz rech
'
t hat ,

und werde seinen guten Rath befolgen ; nur - muß
ich wünschen , daß auch andere welche eben so ver¬
dorben Ohmet haben wie ich , diese Belehrung auch
wüßten .

Th . Es ist eine Buchdruckers in Durlach , ln
welcher alle Woche ein Blatt ausgegeben wird , wel¬
ches viele gemeinnützige Sachen enthält . Wenn ich
wüßte daß der Herr Drucker unser Gespräch aufnch -
men würde , so wollte ich solches ausschreiben und
ihm zum drucken übergeben . - -

L a n d m . Der Buchdrucker wird *es gerne an¬
nehmen und drucken.

Thkerarzt . Wenn das ist , so will '
ich ihm

auch noch einiges über den verdorbenen Haber , wie
man die Thicre vor den nachtheiligen Einwirkun¬

gen der Nässe , der Waide schützen kann ; und wie
dem Futtermangel einigermaßen abzuhelfcn ist , zu .
schicken .

Landmann . Die Zeit ist mir durch Sein lehr¬
reiches Gespräch so schnell vorübergegangen , daß ich
jetzt erst sehe, daß wir an der Blume in Durlach
sind . Daher danke ich Ihm viel Tausendmal für
seinen guten Rath .

Möhrensaft .
' Ein sehr gesundes Essen ist Möhren fast .

Man kocht die Reifen , gewaschenen , abgeschabten
kleingeschnittenen Möhren mit sehr wenig Wasser ,
thut sie in einen säubern Sack , preßt sie langsam
aus , und kocht dann den ausgepreßten Saft bei

gelindem Feuer ein zu Honigdicke . Dieser einge¬
sottene Möhrensast kann , statt Zucker^ an allerlei
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MrsG Lke ^ n ; ist aus ; Droö gestrichen Kindern Fleischpreife von .Carlsruhe und Durlack
ein Leckerbissen ; und Morgens , nüchtern gegessen, . ^ , . ./ . - ^ r-

bek nid sich gehendem
' Monde , vertreibt '

er die - - vom 3 . Okt. Carlsruhe vom 17 . Okt. Durlach
Würmer . Er hält sich zwei auch drei Jahre lang Das -Pfund Mastochsenfleisch z i.rr kr. 8 kr.

. - - Sund - oder Schmalfleisch
^ '

L> f a ir k ! l l
' Kalbfleisch . / . . . .

s o N e l t k. Hammelfleisch » - . . . »
Hafnerleimen oder Letten fällt leicht von ver« Schweinefleischs I

'

ftrichenen Dfenritzen und eisernen Ofenröhren ab . - -

Dann giebt es in den Stuben Rauch .. Man hat

MM Verstreichen nicht immer sogleich Hafnerleimen
Lei der Hand ; wohl aber doch ' Asche und Salz .

Durchgesiebte Asche und Salz mit Wasser zu ei-
tiem»Trig gemacht und damit die Ritzen auSge-

süllt , ist der beste Kitt , trocknet geschwind und

springt durch die Hitze nicht ab , wie die Hafner -
erde.

Viktualienpreise von Carlsruhe und Durlach

. vom Z . Okt. Carlsruhe vom 17 ! Okt. DurlaH

Eingesandt !
^ Charade .

Es wollten Herren die sonst viel ergründen:
Den Siz des Lebens in der ersten Sylbe finden
Die zweit' und drittö nennet Dir
Ein sehr bekanntes Sauge - Thier

Das Ganze — auch ein Thier, dient dir und deinen
' Kindern

Die erste Sylbe zu vermindern.
Ost reist dieß Thier'chen sonder Kost
DürH,Deutschland , Frankreich — Extrapost.

" L 0 g 0 g r i p h .
Mein Ganzes führet dich auf gutem Pfade
Zwei Lettern weg, führt 's dem Verderben zu

Noch eins hinweg, so dien ' ich zur Parade
Doch Wohlgeruch vermißest du ;

Gieb ein Vokal der ersten Sylbe mir
So bin ich ein amphibisch Thier.

Auflösung des Räthsel's,in . Nro . ib . :
Schreibfeder . ^

Rinbschmalz das Pfund 18 kr .
Schweineschmalz ib

. - . Butter . . . st 14
Unschlitt des Ctnr. ' 18 fl. -

Lichter, gezogene » ^ 20 ,
— gegossene * ' ' iz

Seife - ^ 14
4 Eyer . . . , . 4

Hotz , das Mcß hartes ,
'

Heu , der Ctnr.
' i fl . 20 kr

i8 kr.
i ?
ill
18 fl. '
2O kr.
13 /

. .
7 '

Eyer 8
. 12 fl . — kr.

Stroh ^ioo Bund 12 fl.'

Der Stadt Durlach Wochenmärkte , Frucht -
und anders Preise , vom 17 » Okr .

Mittelpreis :
Das Malter : .

Neu Korn ^ ' . -
Alt Korn ; . .
Neuer ' Kernen
Alter Kernen .

^ Gemischte Frucht
^ Walzen . .

Gerste . .
-v Welschkorn . .^ Haber

fl.^6
6
9
9

9
4

kr.
24
24
46
46

36
48

5 —

Brodtaxe von Carlsruhe und Durlach
vom 3 . Okt. Carlsruhe vom 17. Okt. Durlach

Ein Weckzu ikr . hat
'

Pf . ' b i) 2Lth . Pf . Lth .
äito zu 2 kr? 13 « 12 -

Weißbrod zu b kr.hat 1 9 V 14
Schwarzbrod zu 11 kr. 4 zu 10 kr. hat z 19 »

. Erbsen , das Simmrh . .
Aufgestellt waren : — Mltr . » Eingeführt , wurden : Zi5
- Mltr . Verkauft an Durlacher: 23 Mltr . An Carls»

ruher : ib Mltr . An Fremde : 242 Malter. .
Neu aufgestellt bleibt . . . . 37 -

Durlacher Schweinsmarkt vom 17 . Oktober .
Nach dem Mittelpreis wurden verkauftfl . kr.

3 Stück Mastschweine , das Stück . . . 13 g
so Stück Mittellschweine, das Paar . ii 40

> b Stück einzelne Mittelschweine, das St . 5 26
H5 Stück Mrlchschweine , das Paar 2 10

- - Andreas Rapp , Marktmeister .
. . . . . . . . . .. . . .

» - Verlag und Druck der L. M . Dup s'
schen Buchöruckerep.

A
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